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RS OGH 1976/10/18 Bkv2/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1976

Norm

RAO §5 Abs2

Rechtssatz

Einem eventuell der Vernehmung im Sinne des § 5 Abs 2 RAO beiwohnenden Vertreter des Antragswerbers steht in

Ermangelung einer diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmung nicht das Recht zu, das Wort zu ergreifen oder Fragen an

den Eintragungswerber zu richten.
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